
 

Sprechzeiten / Dienstgebäude: 
Stauberhaus 
  
Mo - Fr 08.00 – 12.30 Uhr 
zusätzl. Do 14.00 – 17.30 Uhr 

Stadt Freising 
Obere Hauptstr. 2, 85354 Freising 
Tel:  08161 - 54-0  
Fax: 08161 - 7686 
stadt.freising@freising.de 

Bankverbindungen: 
Postgiro München 
BLZ: 700 100 80 
Kto-Nr: 36859-803 
sowie bei allen Banken 

 
Sparkasse Freising 
BLZ: 700 510 03 
Kto-Nr: 10033 
in Freising 

und nach Vereinbarung http://www.freising.de Steuer Nr.: 187/25809 
Finanzamt Landshut 
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Amt 33 - Bürgerbüro 

Stadt Freising · 85350 Freising 

 

 

Michael Eberwein 
Tel:  08161 - 54-43300 
Fax: 08161 - 54-53301 
michael.eberwein@freising.de 

Marienplatz 1 
Zimmer S0.02 / EG 
Freising, 13.12.2011 
 

  
Bekanntmachung 

über die Eintragungsmöglichkeiten in Unterstützungslisten 
für die Wahl des Oberbürgermeisters am 11. März 2012 

 

1. Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften benötigen, können sich die 
Wahlberechtigten ab dem Tag nach der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch spätestens bis 
Montag, dem 30. Jan. 2012, 12.00 Uhr, mit Familiennamen, Vornamen und Anschrift in eine 
Unterstützungsliste eintragen. 

2. Die Eintragungsmöglichkeit besteht im Bürgerbüro der Stadt Freising, Stauberhaus, 
Marienplatz 1, EG Zi. S0.02  
zu folgenden Zeiten: 

Montag und Donnerstag: jeweils von 08.00 – 12.00 Uhr und von 14.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch und Freitag: jeweils von 08.00 – 12.00 Uhr  
am Donnerstag, 26.01.2012 bis 20.00 Uhr 
am Samstag, 28.01.2012 von 10.00 – 12.00 Uhr 

3. Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer wegen Krankheit oder körperlicher 
Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage ist, einen 
Eintragungsraum aufzusuchen und dies an Eides statt versichert, erhält auf Antrag einen 
Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die 
wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie 
vorzunehmen. Der Eintragungsschein ist bei der Eintragung abzugeben. Eintragungsscheine können 
schriftlich oder mündlich (nicht fernmündlich) bei der Stadt beantragt werden. Die Eintragung kann 
nicht brieflich erklärt werden. 

4. Wer sich eintragen will, muss seinen Personalausweis, bei ausländischen Unionsbürgern seinen 
gültigen Identitätsausweis, oder seinen Reisepass vorlegen. 
 

  

 

 

Dieter Thalhammer 
Gemeindewahlleiter 

 


